
Anlage 10.2

Verzeichnis

__er Wege, Gewässer. Bauwerke  nH
sonstigen Anlagen

IBauwerksverzeichnis)

für die

Ortsumgehung Schwarzenbek

Streckenabschnitt II
(Zubringer Nord bis K17)

von Bau-km 1 + 025 (Beginn  ollausbau 1 M65) bis Bau-km 4 + 105

Aufgestellt:

N ederiassung  übeck"  Schtes 9-Hols
den 23.03.2009

gez. Scholler

AZ: 553.32-B209/B404-408

Grundlage der Entscheidung
vom   2. Juni 2020
Az.:AP V 35 553.32-B209/B404
Dieser Plan ist Bestandteil der vorbe-
zeichneten Entscheidung. Für die Angabe
der Rechtsgrundlage und deren Fundstelle
wird auf die Entscheidung verwiesen.

05/10

Kiel, den 2. JUCH 2020
Amt für Planfeststellung Verkehr

- Planfeststellungsbehörde -

gez. Hans n



2

Anlage 10.2

„Allgemeine ergänzende Regelungen zum Verzeichnis der

Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstigen Anlagen 

(Bauwerksverzeichnis)

Vorbemerkungen

1. Verzeichnis der Abkürzungen
2. Zufahrten und Zugänge

3. Einfriedigungen
4. Kostentragung für die Veränderung von Versorgungsleitungen
5. Kostentragung für die Veränderung von Fernmeldeanlagen
6. Wasserrechtliche Regelungen
7. Regelungen zu den landschaftspflegerischen Ausgleichs- und

Kompensationsmaßnahmen (Ersatzmaßnahmen)

8. Ersatzwege
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1. Verzeichnis der Abkürzungen

ATB Tele-Stra Allgemeine Technische Bestimmungen für die Benutzung

von Straßen und Telekommunikationslinien
B = Bundesstraße
BGBl. = Bundesgesetzblatt
BImSchG = Bundesimmissionsschutzgesetz
BMVBS = Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

BnatSchG = Bundesnaturschutzgesetz

Bund = Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung
BVW = Bauwerksverzeichnis

E.ON Hanse = Energieunternehmen Norddeutschland

FStrG = Bundesfernstraßengesetz

FStrKrV = Verordnung über Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesfernstraßen

(Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung)
Ge  = Gemeinde

Gmk = Gemarkung
GUV = Gewässerunterhaltungsverband

GVOBI. Schl.-H. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig - Holstein
K = Kreisstraße
KreuzVO = Verordnung über Kreuzungsanlagen bei Kreuzungen von

öffentlichen Straßen
L = Landesstraße

Land = Land Schleswig-Holstein - Straßenbauverwaltung -

LNatSchG = Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein
LVwG = Landesverwaltungsgesetz
LWG - Landeswassergesetz Schleswig-Holstein
ON = Ortsnetz
OD = Ortsdurchfahrt
OU = Ortsumgehung
StraKR Richtlinien über die Rechtsverhältnisse an Kreuzungen und

und Einmündungen von Bundesfernstraßen und anderenörtlichen

Straßen (Straßen-Kreuzungsrichtlinien)
StrWG = Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein
T = Deutsche Telekom AG
TKG = Telekommunikationsgesetz

VkBI = Verkehrsblatt
VO = Verordnung
WBV = Wasser- und Bodenverband
WHG = Wasserhaushaltsgesetz



-4-

2. Zufahrten und Zugänge

Zufahrten und Zugänge an geänderten Straßen und Wegen werden wieder
hergestellt, der neuen Höhenlage der Straße angepaßt oder in Abstimmung
mit den betroffenen Anliegern verlegt.

Die Kosten der Änderungsmaßnahme trägt der Straßenanlieger, soweit die
Zufahrten oder Zugänge auf einer fortgeltenden widerruflichen Sonder¬
nutzungserlaubnis beruhen (§ 8 Abs. 2a S. 3 FStrG/§ 21 Abs. 2 und 3

StrWG).

Beruhen Zufahrten oder Zugänge auf einer unwiderruflichen Gestattung
nach früherem Recht oder auf einer Sondernutzungserlaubnis, deren Be¬

fristung noch nicht abgelaufen ist oder werden sie aufgrund des Gemeinge¬
brauchs benutzt, so trifft den Träger der Straßenbaulast eine Ersatzpflicht,
wenn Zufahrten oder Zugänge durch Änderung oder Einziehung der Straße
auf Dauer unterbrochen werden oder ihre Benutzung erheblich erschwert
wird und das Grundstück keine anderweitige ausreichende Verbindung mit
dem öffentlichen Wegenetz besitzt. Keine Ersatzpflicht besteht somit, wenn
sich die Änderung der Straße nur geringfügig auf die Zufahrt oder den Zu¬
gang auswirkt und diese mit verhältnismäßig geringen Mitteln angepaßt wer¬
den können: insoweit hat der Betroffene die Kosten der Änderung zu tragen.
Ebenso besteht keine Ersatzpflicht, wenn das Grundstück eine anderweitige
ausreichende Verbindung mit dem öffentlichen Wegenetz hat.

Soweit das Straßengrundstück im Bereich der Zufahrten oder Zugänge
wegen Änderungsmaßnahmen aufwendiger ausgebaut werden muß, als es
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entspricht, hat der Anlieger die Kosten
zu tragen (§ 7a FStrG und § 27 StrWG). Die Kostenverteilung zwischen den
Beteiligten ist außerhalb des Planfeststellungsverfahrens zu regeln.
Der § 19a FStrG findet Anwendung.

Die Unterhaltung der Zufahrten und Zugänge einschließlich der ggf. vor¬
handenen Verrohrung für die Entwässerung der Straße obliegt sowohl im

vgl. BVerwG. Urteil vom 28.08.87 - 4 C 54 u. 55.83 -. nach dem die Mehraufwendungen für
eine Gehwegüberfahrt von dem Anlieger dem Träger der Straßenbaulast auch dann zu er¬
statten sind, wenn die Erneuerung der Überfahrt durch einen verkehrsbedingten Ausbau der
Ortsdurchfahrt einer Bundesfernstraße erforderlich ist.
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Bereich der Straße als auch im Bereich des Anliegergrundstücks dem Stra¬
ßenanlieger auf dessen Kosten. Die Erneuerung der Verrohrung unter der
Zufahrt oder dem Zugang ist Bestandteil der Unterhaltung durch den Stra¬
ßenanlieger.

3. Einfriedigungen

In allen Fällen, in denen eingefriedete Grundstücke angeschnitten oder
durchschnitten werden, werden die Einfriedigungen zu Lasten des Baulast¬
trägers wieder hergestellt. Dabei werden die vorhandenen Einfriedigungen
unter Ersatz des abgängigen Materials auf die neue Grenze versetzt. Ein¬
zelheiten bleiben den Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
Vorbehalten.

Sollte der Eigentümer auf die Wiederherstellung oder Neuerstellung durch
den Träger der Straßenbaulast verzichten, da er diese Maßnahme in eigener
Zuständigkeit durchführen will, besteht ein Anspruch auf Entschädigung.

Die Unterhaltung der Einfriedigung verbleibt bei den bisherigen Unter¬
haltungspflichtigen. Die Unterhaltung von Mehrlängen wird vom Baulast¬
träger im Rahmen der Grunderwerbs- und Entschädigungsverhandlungen
abgelöst.

Angeschnittene oder durchschnittene Viehkoppeln werden während der
Bauzeit, soweit erforderlich, mit provisorischen Koppelzäunen versehen.

4. Kostentragung für die Veränderung von Versorgungsleitun¬

gen

Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Straßenbaulastträger und den Ver¬

sorgungsunternehmen bzw. Eigentümern von Leitungen richten sich nach
bürgerlichem Recht. Aus diesem Grunde wird die Frage, wer die Kosten für

die Veränderung von Versorgungsleitungen zu tragen hat, außerhalb des
Planfeststellungsverfahrens geklärt.
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Maßgebend sind in erster Linie die bestehenden Verträge und Verein¬

barungen, hilfsweise die gesetzlichen Bestimmungen. Im Bauwerksver¬
zeichnis sind daher keine Kostenregelungen für Änderungen von Ver¬

sorgungsleitungen aufzunehmen.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist lediglich die Festlegung der
Trassen für die Leitungen der öffentlichen Ver- und Entsorgung. Sofern die
Ver- und Entsorgungsunternehmen von den im BWV und Bauwerksplan
festgelegten Trassenführungen abweichen bzw. zusätzliche Leitungen ver¬
legen wollen, haben sie dieses spätestens im Anhörungsverfahren der An¬
hörungsbehörde mitzuteilen. Im Beschluß wird darüber entschieden.

Gewerbliche Leitungen zur Eigenversorgung sind nach dem Allgemeinen
Rundschreiben Nr. 48/2001 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen „S 16/08.33.00/59 Va 01  vom 19.12.2001 keine Versor¬
gungsleitungen im Sinne von § 8 Abs. 10 FStrG. Sie unterliegen nicht den
öffentlich-rechtlichen Regelungen der Planfeststellung und sind nur nach¬
richtlich in den Planfeststellungsunterlagen aufzunehmen.

Auf die Rahmenverträge der Straßenbauverwaltung mit der Schleswag AG
(vom 31.10./17.11.1997) sowie mit der Hamburgischen Electricitäts - Werke
AG (vom 06./ 27.04.1981 mit Änderung vom 20.11.1986 / 25.02.1987) über
die Mitbenutzungsverhältnisse zwischen Bundesfernstraßen in der Baulast
des Bundes und Leitungen der öffentlichen Versorgung (§ 8 Abs. 10 FStrG)
wird verwiesen.

Ab dem 1.1.2003 ist für die o.g. Energieunternehmen die E.ON Hanse AG
Rechtsnachfolger und führt alle bestehenden Verträge fort (mit allen rechten

und Pflichten).

Die vom Bundesminister für Verkehr mit Allgemeinem Rundschreiben Nr.
28/80 vom 16.12.1980 und vom Land Schleswig - Holstein am 06.01.1981
eingeführten Richtlinien über den Vorteilsausgleich bei Änderungen von An¬
lagen der öffentlichen Versorgung infolge von Straßenbaumaßnahmen sind

zu beachten.
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5. Kostentragung für die Veränderung von Fernmeldeanlagen

Die Mitbenutzung der Straßen für Fernmeldeanlagen - Telekommunikations¬
linien- und die Kostentragung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22. Juni 2004 (BGBL. I S.
1190). Die Benutzung der Verkehrswege durch Telekommunikationsleitun¬
gen regelt sich nach den Bestimmungen des Teil 5, Abschnitt 3 - Wegerech¬
te - §§ 68 bis 77 des TKG.

Der Bundesminister für Verkehr hat mit dem Allgemeinen Rundschreiben
Straßenbau Nr. 38/1996 vom 12.11.1996 bestimmt, dass allein nach dem
TKG und diesem Rundschreiben zu verfahren ist.
Dabei sind bei der Mitbenutzung der Bundesfernstraßen die „Allgemeinen
technischen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Telekom¬
munikationslinien  (ATB Tele-Str) zu beachten. Es wird empfohlen, diese
auch bei den anderen öffentlichen Straßen anzuwenden.

Für Leitungen, die nicht dem TKG unterliegen, ist entsprechend der Ziffer 4
dieser Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis zu verfahren.

6. Wasserrechtliche Regelungen

6.1 Mitbenutzung der Straßenentwässerung

6.1.1 Dränleitungen und sonstige Entwässerungsanlagen, die der Vorflut fremder
Grundstücke dienen und durch die Straßenbaumaßnahmen in ihrem Verlauf

unterbrochen werden, stellt der Träger der Straßenbaulast wieder her. Er
schließt sie an die Straßenentwässerung an, wenn ein Anschluß an den
nächsten Vorfluter technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar

ist.

6.1.2 Dränleitungen und sonstige Entwässerungsanlagen, die der Vorflut fremder
Grundstücke dienen und in die bisherige Straßenentwässerung entwässer¬

ten, schließt der Träger der Straßenbaulast auf seine Kosten an. Der Eigen¬
tümer soll die Lage der Drän- oder Rohrleitungen nachweisen. Ein erneuter

Anschluß an die Straßenentwässerung erfolgt dann, wenn ein Anschluß an
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den nächsten Vorfluter technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht ver¬

tretbar ist.

Sofern ein erneuter Anschluß an die Straßenentwässerung erfolgt, richtet
sich das Rechtsverhältnis wie bei vorhandenen Anschlüssen nach dem Pri¬

vatrecht.

6.1.3 Neue Anschlüsse an die Straßenentwässerung zum Zwecke der Ent¬

wässerung fremder Grundstücke sind grundsätzlich zu vermeiden. Im Aus¬
nahmefall werden sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Straßenbau¬
lastträgers gestattet. Hierüber werden außerhalb des Planfeststellungsver¬

fahrens Nutzungsverträge abgeschlossen.

6.2 Unterhaltung

6.2.1 Die Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen obliegt dem Straßen¬
baulastträger, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In Spalte 5
des BVW ist bei Gewässern die Erfüllung der Unterhaltungspflicht geregelt.

Sofern Gräben oder Mulden im Bereich von Zufahrten verrohrt werden müs¬

sen, obliegt die Unterhaltung und Reinigung der Verrohrung einschließlich
der Erneuerung grundsätzlich dem Straßenanlieger. Auf vorstehende Aus¬

führungen zu Nr. 2 „Zufahrten und Zugänge  wird verwiesen.

6.3 Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband

6.3.1 Der Straßenbaulastträger kann nach Aussage der Wasserbehörde nicht Mit¬
glied im Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au/Amelungsbach und
Gewässerunterhaltungsverband Steinau werden. Der Straßenbaulastträger
wird durch die Gemeinden zu Beiträgen veranlagt.

6.3.2 Durch die Beiträge des Straßenbaulastträgers an die Gemeinden sind evtl.
Mehrunterhaltungskosten des Wasser- und Bodenverbandes infolge der Ein¬

leitung des Straßenoberflächenwassers abgegolten.



-9-

6.3.3 Soweit Unterhaltungskosten für Gewässermehrlängen anfallen und diese
nicht über den Beitrag erfaßt werden, werden diese dem Wasser- und Bo¬
denverband erstattet.

6.3.4 Die Kosten für die Herstellung und Änderung des Gewässerverzeichnisses
gehören zu den Verwaltungsausgaben. Die Erstattung von Verwaltungsaus¬
gaben durch den Straßenbaulastträger ist gesetzlich nicht vorgesehen und
kann daher nicht erfolgen.

7. Regelungen zu den landschaftspflegerischen Ausgleichs¬

und Kompensationsmaßnahmen (Ersatzmaßnahmen)

Auf die „Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Land¬
schaftspflege beim Bundesfernstraßenbau - Ausgabe 1999 - HNL - S99 ,
eingeführt
a) für die Bundesfernstraßen durch Erlaß des BMV BW vom 03.Februar

1999. StB 13/ 14.87.02-01 / 5 Va 99

b) für die Straßenbauverwaltung des Landes Schleswig-Holstein durch
Runderlaß Straßenbau Schleswig - Holstein Nr. 8/1999 vom 22.Juni

1999, wird hingewiesen.

Der landschaftspflegerische Begleitplan ist Bestandteil des Planfeststel¬
lungsbeschlusses und damit Rechtsgrundlage für die Durchführung und
Durchsetzung der ausgewiesenen Maßnahmen sowie evtl, notwendiger Ent¬

eignungen oder Teilenteignungen.

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (Er¬
satzmaßnahmen) sind geregelt im § 8 Abs. 2 LnatSchG. (siehe auch Anlage
12.0).
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8. Herstellung notwendiger Ersatzwege

Der Bund als Straßenbaulastträger für den Neubau von Bundesfernstraßen

erstellt die notwendigen Ersatzwege und -Straßen zu seinen Lasten.

Rechtsgrundlage ist § 141 (2) LVwG. Die Unterhaltung der erstellten Ersatz¬

wege und -Straßen geht abhängig von der jeweiligen Verkehrsbedeutung auf
die Straßenbaulastträger gemäß § 3 StrWG SH über. Die erhöhte Unterhal¬
tung durch Mehrlängen für die infolge des Bundesfernstraßenbaues herge¬
stellten Straßen und Wege wird vom Bund nicht abgegolten.

Unberührt hiervon bleiben die Erstattung von Unterhaltungskosten nach der
spezialgesetzlichen Grundlage §§12 und 13 FStrG.
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